
                                                                                                                                                       

 
 
Fragestunde vom 16. Dezember 2013 
 
„Abschaffung Haushaltsvorstand“ 
 
Auf den 1.1.2013 wurde der Begriff „Haushaltsvorstand“ per Bundesgesetz aufge-
hoben. Ein Haushaltsvorstand war laut Definition diejenige Person, welche den 
grössten finanziellen Beitrag zum Haushalts- bzw. Familieneinkommen leistete. Die 
restlichen Familienmitglieder wurden als Haushaltsmitglieder bezeichnet. Da der 
Begriff „Haushaltsvorstand“ nun nicht mehr existiert, sondern eine Gleichstellung aller 
in einem Haushalt lebenden mündigen Personen stattgefunden hat, stellen sich 
folgende Fragen: 
 
 

- Bei welchem Versand der Gemeinde an Haushalte wird noch an den 
„Haushaltsvorstand“ adressiert? 

- Wie weit sind die Softwarelieferanten und die Gemeinde mit der Ausarbeitung 
einer umsetzbaren Lösung, um bei der Adressierung allen mündigen 
Familienmitgliedern gerecht zu werden? 

- Ab wann dürfen wir uns beim Versand über eine angepasste Adressierung 
(zum Beispiel Wahlpropagandaversand) freuen? 

 
 
Danke für die Beantwortung der Fragen. 
 
 
Pratteln, 30. November 2013 
 
Für die Fraktion der Unabhängigen und Grünen 
 

 
 
Fabienne Zahnd Birri 


